
Kurzbericht des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern 16.08.2024

Ergebnisse der Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 2023

Steuerpflichtige Erwerbe im Festsetzungsjahr 2023

 – Erstfestsetzungen von beschränkt und unbeschränkt steuerpflichtigen Erwerben >= 0 EUR –

Merkmal

Fälle mit 

steuerpflichtigem 

Erwerb 

von 0 EUR

Fälle mit 

steuerpflichtigem 

Erwerb 

über 0 EUR

Steuerpflichtiger 

Erwerb über 0 EUR 

in 1.000 EUR

Anteil des 

steuerpflichtigen 

Erwerbs 

über 0 EUR 

am Insgesamt 

in %

Insgesamt 456      1.279      142.903      100       

  Erwerb von Todes wegen 136      1.016      83.723      58,6    

  Schenkungen 320      263      59.180      41,4    

______

Enthalten sind nur erstmalige Festsetzungen des jeweiligen Festsetzungsjahres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Kurzberichte zum Thema

https://www.laiv-mv.de/Statistik/Zahlen-und-Fakten/Gesellschaft-&-Staat/Steuern/Kurzberichte

Fachliche Informationen

Judith Pichner, Telefon: 0385 588-56667, judith.pichner@statistik-mv.de

In Mecklenburg-Vorpommern erbten 2023 steuerpflichtig insgesamt 1.016 Personen 83,7 Millionen EUR von Todes wegen.

Darauf wurden 18,0 Millionen EUR Steuern festgesetzt. 

Schenkungen gingen im Wert von 59,2 Millionen EUR an 263 Personen. Hierfür wurden 12,0 Millionen EUR Steuern fällig. 

Damit hat die Finanzverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern 2023 insgesamt 142,9 Millionen EUR Vermögensübertragungen durch 

Erbschaften und Schenkungen veranlagt, und die darauf festgesetzte Steuer betrug insgesamt 30,0 Millionen EUR.

Wie das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern weiter mitteilt, sank damit gegenüber dem Vorjahr die Erbschaft- und Schen-

kungsteuer um geringfügige 1,5 Prozent. Fast zwei Drittel (62,6 Prozent) der Steuerfestsetzungen im Erbfall von Todes wegen fielen 

wie 2022 auf einen steuerpflichtigen Erwerb bis unter 50.000 EUR, die tatsächlich festgesetzte Steuer hierfür trug jedoch nur 

13,2 Prozent zum Gesamtvolumen bei. Dagegen wurde für lediglich 19 Fälle (1,9 Prozent aller Fälle), die einen steuerpflichtigen 

Erwerb von 500.000 EUR oder mehr aufwiesen, fast ein Viertel (22,7 Prozent) der festgesetzten Steuer errechnet. 
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